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DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 

 
 
 

 
 
 
 
 
Betrifft 
 

Änderung des Tarifes für die Wasserversorgung der Stadtwerke Münster GmbH 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

17.06.2015 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
17.06.2015 Rat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 

 
1. Der Tarif für die Versorgung mit Wasser der Stadtwerke Münster GmbH wird ab dem 

01.07.2015 wie folgt erhöht: 
 

 
 
2. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münster 

GmbH wird ermächtigt, einen entsprechenden Beschluss zu fassen. 
 
 
II. Kosten/Folgekosten 

 
Es entstehen keine Kosten und Folgekosten.  
 
 
Begründung: 
Die Stadt Münster ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Münster GmbH. Gemäß § 12 des Ge-
sellschaftsvertrages der Stadtwerke Münster GmbH unterliegt der Beschlussfassung der Gesell-

 

Vorlagen-Nr.: 

  
V/0475/2015 

Auskunft erteilt: 

Herr Deppe 
Ruf: 

492 20 20 

E-Mail: 

Deppe@stadt-muenster.de  
Datum: 

01.06.2015 

Öffentliche Beschlussvorlage 
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schafterversammlung u. a. die Festsetzung und Änderung der allgemeinen Tarifpreise sofern sich 
der Bereich, für den die Tarifpreise festgesetzt/geändert werden, nicht im Wettbewerb befindet.  

Einzelheiten zu den seit dem 01.07.2008 nicht mehr angepassten Preisen können der Vorlage an 
den Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH (Vorlage Nr. 07/2015), die als Anlage beigefügt 
ist, entnommen werden. 

 
Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH wird am 16.06.2015 über den Beschluss beraten. 
Bei abweichendem Aufsichtsratsbeschluss wird mündlich berichtet. 

 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Reinkemeier  
Stadtkämmerer 
 
Anlagen: 
Aufsichtsratsvorlage  
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